
 Nr. 13  Stadt Grevenbroich  02.05.2026 
Amtliche Bekanntmachungen 

1. Änderungssatzung vom 21.04.2026 zur Hauptsatzung der Stadt Grevenbroich vom
20.11.2025 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994, S. 666 
ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV.NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt 
Grevenbroich am 16.04.2026 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Rates die 
folgende 1. Änderung der Hauptsatzung beschlossen. 

Art. I 
§ 11 Abs. 1 der Hauptsatzung wird wie folgt ergänzt:
(…) Als Geschäft der laufenden Verwaltung wird dem Bürgermeister der Abschluss von Verträgen nach
§ 11 Abs. 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) im Sinne eines Vorvertrages insbesondere zur Vereinbarung
der Kostenübernahme durch den Vorhabenträger übertragen. Verträge nach § 11 BauGB die
darüberhinausgehende Regelungen für die Bauleitplanung beinhalten, sind hiervon ausgenommen.

Art. II 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 

Grevenbroich, den 21.04.2026 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 



 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung vom 21.04.2026 zur Hauptsatzung der Stadt 
Grevenbroich vom 20.11.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hinweis: 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Grevenbroich, den 21.04.2026 
 
 
 
Klaus Krützen 
Bürgermeister 
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